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Baumwollkonossemente, durch die in letzter Zeit
zahlreiche Interessentenkreise geschädigt wurden, beschloss
der Kongress, sich an den Präsidenten der ständigen Liver-
pooler Konossementskonferenz zu wenden mit dem Ersuchen,
einen Kongress der Beteiligten wegen Abhülfe dieser Miss-
stände einzuberufen. Die Produktionseinschränkung
in den einzelnen Ländern soll, so lange als die Produktion
den Verbrauch nicht mehr übersteigt, fortgesetzt werden.

Eine später einzuberufende internationale
Versammlung der Interessenten soll sich mit der Frage
des übermässigen Feuchtigkeitsgrades der Baum-
wolle, dem übermässigen Taragewicht derselben, der Ver-
besserung der Verpackung, dem C. J. F.-Kontrakt, dem Netto-
gewichtskontrakt und den Methoden der Arbitration be-
fassen.

Sozialpolitisches. @@@@
Der Bericht der eidg. Fabrikinspektoren für die

Jahre 1907 und 1908 enthält eine Reihe von Zusammenstellungen
und Ausführungen, die umso grösseres Interesso beanspruchen,
als zurzeit die Kranken- und Unfallversicherung und die Revi-
sion des Fabrikgesetzes die Bundesbehörden beschäftigen.

Ueber die Fabrik un fälle in der Seiden- und Baumwoll-
und den übrigen Textilindustrien werden folgende Angaben ge-
macht :

Seide Baumwolle übr. T-Iind.
Zahl der Arbeiter 1907 33,851 57,946 19,951

1908 33,851 57,946 19,951
Unfälle m. zeitw. Arbeits-

Unfähigkeit Zahl 1907 547 1,796 434
1908 506 1,642 335

Tage 1907 11,507 40,857 10,703
1908 10,522 40,257 8,077

Unfälle mit dauernder
Arbeitsunfähigkeit 1907 — —

1908 1 1

Todesfälle 1907 7 2

1908 1 8 1

Auf 1000 Arbeiter trifft
es Unfälle pro Jahr 1907 16,1 31,1 21,8

1908 15,0 38,7 16,9
Bezahlte Entschädigungen

in Franken 1907 70,565 274,029 96,919
1908 80,627 298,827 70,080

Die Seidenindnstrie steht inbezug auf die Unfallgefahr von
allen Industriegruppen mit 15,6 Unfällen auf 1000 Arbeiter
(Durchschnitt 1907 und 1908) am günstigsten da, dann folgt die
Uhrenindustrie mit 17,3 ; am meisten belastet sind die Metall-
industrie (129,0) und die chemische Industrie (145,6) : der Durch-
schnitt beträgt 66,5. Die Belastung durch die ausbezahlten Ent-
Schädigungen macht bei der Seidenindustrie pro beschäftigten
Arbeiter zirka Fr. 2. 10 aus, bei der Baumwollindustrie zirka
Fr. 4.90 und bei der übrigen Textilindustrie zirka Fr. 4. 20.

Zieht man aus den verschiedenen Industrien den Durchschnitt,
so wird für haftpflichtige Unfälle eine Summe bezahlt, die auf
den einzelnen beschäftigten Arbeiter Fr. 12. 60 ausmacht. Der
ständerätliche Entwurf der Unfallversicherung sieht bekanntlich
vor, dass die Prämien für Betriebsunfälle ausschliesslich von
den Arbeitgebern getragen werden sollen ; die Textilindustrie,
die verhältnismässig günstige Unfallziffern aufweist, wird
daher darauf Bedacht nehmen müssen, diese ihre bevor-
zugte Stellung bei der staatlichen Versicherung nicht zugunsten
anderer schwerer belasteter Industrien zu verlieren. Von der
Schaffung von Berufsgenossenschaften nach deutschem Vorbild,
die nach dieser Richtung alle Gewähr bieten würden, ist da
Entwurf der Unfallversicherung Umgang genommen worden, im
die Schweiz zu klein ist, um je für homogene Risiken die er-
forderlichen Versicherungsverbände aufzubringen, doch bietet
die Bestimmung, dass hinsichtlich der Prämien, die Betriebs-

arten entsprechend ihrer Unfallgefahr nach Gefahrenklassen mit
besonderen Gefahrenstufen geordnet werden sollen, einen ge-
wissen Schutz.

Vergabungen. Adliswil. Dank einer beträchtlichen Zu-
Weisung der Erben der Fran Emilie Zürrer und einem Legate
des verstorbenen Direktors Frick ist der Krankenasylfonds
der Gemeinde Adliswil nunmehr auf etwa 200,000 Franken
angewachsen. Die Gemeinde hat die baldige Erstellung der Au-
stalt beschlossen.

— München. Kommerzienrat B e r n h e i m e r Inhaber der
bekannten Gobelin- und Antiquitätenfirma in München, hat aus
Anlass der Eröffnung seines neuen Etablissements 50,000 Mark
als Fonds für Unterstützungen seines Personals gestiftet.

Huddersfield. In dem Streit zwischen Unternehmern und
Arbeitern der Wollindustrie haben beide Teile einem vorläufigen
Abkommen zugestimmt, das eine künftige Regelung der strittigen
Punkte durch ein Schiedsgericht vorsieht. Dadurch wird der
drohende Ausstand abgewendet.

Industrielle Nachrichten

Konvention. Die Konvention der deutschen Samt- und
Plüschfabrikanten wurde bis Ende 1915 verlängert.

Trautenau. (Flachs- und Garnbörse). Die Geschäftslage
ist unverändert, der Garnabruf äusserst lebhaft.

Die Krefelder Handelskammer und die Zollrück-
Vergütung für Baumwollgarne. Nach einem Bericht des

Herrn Geheimen Kommerzienrat Deussen besteht in der Stoff-
industrie schon seit vielen Jahren das Verlangen, für die Baum-
Wollgarne, besonders die höheren Nummern, die vom Auslande
bezogen und verzollt sind, den Zoll zurückvergütet zu erhalten,
wenn die Garne verarbeitet und im Gewebe wieder ausgeführt
werden.

Diesem Wunsche ist neuerdings wieder in einer Eingabe der
Vereinigung rheinischer Handelskammern und Baumwollgarnkon-
sumenten an den Bundesrat Ausdruck gegeben worden. Der
Vorschlag der Vereinigung lautet: „Der Zoll sei zurückzuver-
güten für in Geweben ausgeführte Baumwollkettengarne einfach
von Nr. 37—40 an, zwei- und mehrfach von Nr. 50 an ; Schuss-

garne eindrähtig von Nr. 60 an, zwei- und mehrdrähtig von
Nr. 50 an."

Es kommen besonders die höheren Nummern in Betracht,
da die mittleren Nummern genügend in Deutschland selbst er-
zeugt werden. Die Krefelder Handelskammer hält zum Schutz
der Webereien und Spinnereien diese Zollrückvergütung für
dringend geboten.

Die bayrische Textilindustrie im Jahre 1909.
Einer interessanten Statistik Uber den Geschäftsgang in der

bayrischen Textilindustrie im Jahre 1909 ist folgendes zu ent-
nehmen :

Die Dividenden der Mehrzahl der Aktiengesellschaften der
bayrischen Textilindustrie, die meist das Geschäftsjahr mit dem

Kalenderjahr abschliessen, weisen wie im Vorjahr auch im Jahre
1909 eine rückläufige Bewegung auf. Es haben nämlich von 35

(32) Gesellschaften 19 (22) Gesellschaften einen Rückgang
der Dividenden zu verzeichnen, in 7 (7) Fällen wurde die
gleiche Dividende, in 8 (2) Fällen eine höhere und in einem
Falle wieder keine Dividende verteilt. Eine geringere Dividende
wie im Vorjahre verteilten folgende Gesellschaften : Spinnerei
Wertach in Augsburg 7 (10) Prozent, Mechanische Baumwoll-
Spinnerei und Weberei Augsburg 20,42 (24,5) Prozent, Baum-
Wollspinnerei Senkelbach 7 (9) Prozent, Mechanische Baumwoll-
Spinnerei und Weberei Kaufbeuren 10 (11,66) Prozent, Baumwoll-
Spinnerei Speyr 6 (7) Prozent auf die Vorzugsaktien und 4 (5)
Prozent auf die Stammaktien, Baumwollfeinspinnerei Augsburg 10

(15) Prozent, Haunstetter Spinnerei und Weberei Augsburg 10

(14) Prozent, Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei Kempten
11,11 (14,44) Prozent, Baumwollspinnerei am Stadtbach in Augs-
bürg 17,5 (19,25) Prozent, Neue Baumwollspinnerei in Bayreuth
18 (20) Prozent, Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei
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